
  

Fassung vom 20.10.2024 

 

Gemeinschaftsräume 
Benutzungsregeln 
 
 
Ziel und Vergabebedingungen 

- Die Gemeinschaftsräume dienen der Gemeinschaftsförderung und Vernetzung. Sie sollen durch die Sikos, die 

Genossenschafter:innen und ihre Angehörigen niederschwellig genutzt werden können. Sie stehen Dritten, 

insbesondere aus dem Quartier offen. 

- Ausgeschlossen sind Veranstaltungen politischer oder religiöser Natur. 
- Zwischennutzungen im Interesse der BGLE bleiben vorbehalten. 

Reservation und Mietvertrag 

- Reservation über die Website der BGLE. 

- Mit der Buchungsbestätigung durch die BGLE entsteht ein Mietvertrag. 

- Mieten können Personen ab 18 Jahren, jüngere Personen mit Unterschrift einer erwachsenen Person. 

Raumkosten 

Art des Anlasses Preis 

Genossenschaftliche Veranstaltung (Siko) Kostenlos 

Ganzer Tag (maximal 20 Stunden) CHF   75.00 

Halber Tag (maximal 6 Stunden) CHF   50.00 

Kindergeburtstag (halber Tag) CHF   30.00 

Externe/Kommerzielle Veranstaltungen gemäss gesonderter Vereinbarung 

 
Benutzung 

- Rücksicht auf die Anwohnenden: Ab 20 Uhr Zimmerlautstärke, ab 22 Uhr Nachtruhe. Ausserhalb des 

Gemeinschaftsraums Lärm vermeiden. Ab 22 Uhr Fenster und Türen schliessen. 

- Rauchverbot in den Innenräumen. 

- Veranstaltungen von Minderjährigen erfordern die Anwesenheit einer volljährigen Person. 

- Dekorationen müssen ohne Rückstände entfernt werden können. 

- Besucherparkplätzen stehen nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit der BGLE zur Verfügung. 

Rückgabe 

- Raum gelüftet, Geräte ausgeschaltet, Geschirr usw. sauber verräumt. 

- Geschirrspüler entleert und Filter gereinigt. Kühlschrank geleert und gereinigt (auf Stufe 1 eingestellt) . 

- Tische und Stühle gemäss Plan aufgestellt und verräumt. 

- Dekorationen ohne Rückstände restlos entfernt. 

- Reinigung: Boden feucht aufnehmen, Küche inkl. alle Arbeitsflächen sowie Tische, WC-Anlage. 
- Allfällige Schäden bei der Schlüsselrückgabe auf dem Rückgabeformular melden. 


